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Muss mein Handy während der Schulzeit im Rucksack bleiben? Darf ich 
mein Tablet auf dem Schulgelände nutzen? Ist es erlaubt, mit der 
Smartwatch im Schulgebäude zu telefonieren? Um Antworten auf 
diese und weitere Fragen zu erhalten, erarbeitet das Land derzeit 
Empfehlungen zur Nutzung digitaler Geräte an den Schulen. Die 
Schulen leiten daraus Regelungen ab, die ihren Bedürfnissen 
entsprechen und schreiben sie in den Hausordnungen und 
Medienbildungskonzepten fest. Das Bildungsministerium befindet sich 
dazu bereits in einem breiten Austausch mit dem Landesschülerrat, 
dem Landeselternrat, den Schulleitungsvereinigungen und Verbänden. 
 
Bildungsministerin Simone Oldenburg: „Weder Handys, Tablets oder 
Smartwatches sollten komplett verboten werden. Sinnvoller ist es, das 
Alter, den Umfang und die Art und Weise der Nutzung digitaler Geräte 
differenziert zu betrachten und schulinterne Regelungen zu treffen. 
Viele Schulen verfügen schon heute über verbindliche Regelungen, 
wann und wie digitale Geräte genutzt werden dürfen, und haben sie in 
ihren Hausordnungen verankert. Mit den Empfehlungen, die wir mit 
den Vertretungen der Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Schulleitungen erarbeiten, wollen wir den Schulen mehr Sicherheit 
und mehr Orientierung geben, welche Regelungen in welcher Schulart 
möglich und umsetzbar sind. Die Empfehlungen sind Teil einer 
Handreichung, in der wir auch ein Frage-Antwort-Format aufbereiten, 
wie sich Lehrkräfte rechtssicher verhalten. Diese Anregung aus der 
Öffentlichen Anhörung im Bildungsausschuss greifen wir gerne auf.“ 
 
Felix Wizowsky, Vorsitzender des Landesschülerrates: „Die 
Einbindung von Schülerinnen und Schülern bei der Erarbeitung der 
Empfehlungen sorgt vor allem für eines – für eine Akzeptanz innerhalb 
der Schülerschaft. Die Schulen entscheiden gemeinsam mit allen 
Beteiligten über die nähere Ausgestaltung des Umgangs mit den 
digitalen Endgeräten. Nur so kann auf die individuellen Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler eingegangen werden. Die Empfehlungen 
legen dafür den richtigen Grundstein.“ 
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Tobias Lankow, Vorstandsvorsitzender des Landeselternrates: 
„Verbote sind kein guter pädagogischer Ansatz. Die Hausordnung der 
Schulen wird in demokratischer Mitbestimmung durch die 
Schulkonferenzen gestaltet. Ihr allein obliegt derzeit die Gestaltung der 
Nutzung digitaler Endgeräte. Alle sollten sich dieser Verantwortung 
und auch Chance bewusst sein und das Schulleben selbst gestalten. 
Wir sollten auch nicht vergessen, das Primat der Erziehung liegt bei 
den Eltern. Sie sind es auch, die Handys kaufen und zu Hause die 
Nutzung vorleben und gestalten.“ 
 
Ralph Grothe, Vorsitzender des Grundschulverbandes Mecklenburg-
Vorpommern: „Der Grundschulverband unterstützt die Entwicklung 
von Empfehlungen zur Digitalisierung und zur Nutzung digitaler Geräte 
in der Schule. Grundschulkinder nutzen im verstärkten Umfang in der 
Schule digitale Geräte zum Lernen und zur Kommunikation. Digitale 
Endgeräte müssen von der Schule zur Verfügung gestellt werden. 
Schulische Medienbildungskonzepte sind die Grundlage für den 
Umgang mit digitalen Geräten in der Schule. Die Einbindung der 
schulischen Gremien ist dabei Voraussetzung. Wir sprechen uns gegen 
eine unkontrollierte Nutzung von privaten Endgeräten durch die Kinder 
aus. Hier müssen Schulkonferenz und Hausordnung klare Regeln 
formulieren.“ 
 
Heike Walter, Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung 
Mecklenburg-Vorpommern: „Empfehlungen zur Nutzung digitaler 
Geräte sind sinnvoll und notwendig, denn sie geben Schulen eine 
wertvolle Orientierung. Die konkreten Regelungen müssen jedoch vor 
Ort getroffen werden – dort, wo sie gelebt und umgesetzt werden. 
Dabei ist klar: Digitale Endgeräte sollen den Schulalltag sinnvoll 
ergänzen und das Lernen gezielt unterstützen. Auf keinen Fall dürfen 
sie die zwischenmenschliche Interaktion stören. Wichtig ist, dass das 
Ministerium die Entscheidungen der Schulen nachhaltig unterstützt 
und mitträgt.“ 
 
Heiko Helms, Vorsitzender der Vereinigung der Schulleitungen der 
Gymnasien und Schulen mit gymnasialer Oberstufe Mecklenburg-
Vorpommern: „Eine klare, pädagogisch fundierte Regelung zum 
Umgang mit digitalen Geräten an Schulen ist notwendig – nicht im 
Sinne pauschaler Verbote, sondern als Ausdruck eines 
verantwortungsvollen und altersangemessenen Umgangs mit digitaler 
Technik im Schulalltag. Es ist sehr zu begrüßen, dass das Land hierzu 
Empfehlungen erarbeitet, die den Schulen Orientierung geben. 
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Entscheidend bleibt jedoch: Die konkrete Ausgestaltung muss in der 
Verantwortung der einzelnen Schulen liegen. Nur so kann eine 
Regelung entstehen, die dem jeweiligen Schulprofil, der Altersstruktur 
und den pädagogischen Zielsetzungen gerecht wird.“ 
 
Hans-Joachim Prakesch, Vorsitzender des Landesverbandes MV im 
Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung: „Der BvLB ist der 
Meinung, dass es für die beruflichen Schulen nicht nötig ist, 
einheitliche Regeln zur Nutzung von Smartphones, Tablets oder 
anderen digitalen Endgeräten zu erlassen. Im Rahmen ihrer 
Schulordnungen haben die beruflichen Schulen gemeinsam mit ihren 
Mitbestimmungsgremien ausreichend Gestaltungsspielraum zur 
Festlegung pädagogisch sinnvoller Konzepte zur Nutzung der digitalen 
Geräte. Die rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt verlangen von 
den Schulen die Vorbereitung ihrer Absolventinnen und Absolventen 
auf die ständig steigenden Anforderungen im Erwerbsleben. Dazu 
gehört die Sicherheit im Umgang digitalen Tools. Aus unserer Sicht 
wäre es ein großer Vorteil, wenn die Möglichkeit bestehen würde, 
allen Schülerinnen und Schülern an den beruflichen Schulen ein Tablet 
für die Dauer des Schulbesuchs zur Verfügung zu stellen. Zum einen ist 
auf dem größeren Display das Arbeiten wesentlich leichter und zum 
anderen hätten alle die gleichen Arbeitsmöglichkeiten unabhängig 
vom Einkommen der Eltern.“ 
 


